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§ 19
(1) Mit dem Zeitpunkt des Entzugs des Eigentums

rechts entsteht Volkseigentum an den übertragenen 
Bodenflächen, Gebäuden und Anlagen. Gleichzeitig er
löschen die dinglichen Rechte. Für die Gläubiger der 
erloschenen dinglichen Rechte gilt § 10 des Entschädi
gungsgesetzes.

(2) Bei Anordnen eines Nutzungs- oder Mitnutzungs
verhältnisses hat dcis Nutzungs- bzw. Mitnutzungsrecht 
den Vorrang gegenüber den an diesen Bodenflächen, 
Gebäuden und Anlagen bestehenden dinglichen Rech
ten.
Zu § 12 des Berggesetzes:

§ 20
(1) Bei Nutzungsänderungen zur dauernden oder 

zeitweiligen umfassenden Nutzung sind bestehende 
Miet- und Pachtverhältnisse vertraglich zu beenden. 
Bei Nutzungsänderungen zur dauernden oder zeitlich 
begrenzten Mitnutzung und beim Festlegen von Nut
zungsbedingungen ist dem Verlangen des bisherigen 
Mieters oder Pächters auf entsprechende Beendigung 
oder Änderung des Vertragsverhältnisses nachzukom
men.

(2) Kommt über die Beendigung oder Änderung des 
Vertragsverhältnisses gemäß Abs. 1 keine Einigung zu
stande, kann®auf Antrag die vertragliche Regelung 
durch eine Entscheidung des Rates des Kreises ersetzt 
werden. Bei der Beendigung von Vertragsverhäitnissen 
über Wohn- und Gewerberaum ist zu sichern, daß der 
notwendige Ersatzraum bereitgestellt wird. Im Falle 
der Änderung des Vertragsverhältnisses ist auf Antrag 
gleichzeitig über den zulässigen Miet- und Pachtpreis 
zu entscheiden. Im übrigen gilt auch zugunsten des 
bisherigen Mieters oder Pächters § 14.

§ 21
Entscheidungen des Rates des Kreises gemäß §§15 

bis 18 und § 20 Abs. 2 sind den Beteiligten zuzustel- 
len. Die Entscheidung ist zu begründen.

Zu § 13 Abs. 2 des Berggesetzes:
§ 22

(1) Auf der Grundlage der Planungsunteflagen ge
mäß § 13 Abs. 2 des Berggesetzes hat der Betrieb, der 
Bodenflächen in Ausübung des Untersuchungs-, Ge- 
winnungs- oder Speicherrechts nutzt, mit dem Folge
nutzer rechtzeitig .einen .Vertrag über die Art, den 
Umfang und den Zeitpunkt der Wiederurbarmachung 
sowie über die Gestaltung, Qualität und Übergabe der 
wieder urbar gemachten Bodenflächen abzuschließen.

(2) Ist ein rechtzeitiger Vertragsabschluß gemäß 
Abs. 1 nicht möglich, weil der Folgenutzer noch nicht 
feststeht, so ist der Rat des Kreises anstelle des Folge
nutzers zum Vertragsabschluß verpflichtet.

(3) Über die Abnahme der wieder urbar gemachten 
Bodenflächen entscheidet, falls eine vertragliche Rege
lung fehlt oder der Folgenutzer die Abnahme ablehnt, 
bei den für landwirtschaftliche Zwecke wieder urbar 
gemachten Bodenflächen der Rat für landwirtschaft
liche Produktion und Nahrungsgüterwirtschaft des 
Kreises, bei den für forstwirtschaftliche Zwecke wie
der urbar gemachten Bodenflächen das zuständige 
Wirtschaftsorgan der Forstwirtschaft, bei den für son
stige Zwecke wieder urbar gemachten Bodenflächen 
der Rat des Kreises.
Zu § 15 des Berggesetzes:

§ 23
(1) Die Wiederurbarmachung umfaßt insbesondere 

folgende Maßnahmen:

a) Böschungen und Böschungssysteme sind stand
sicher herzurichten

b) Plateauflächen und Zwischenbermen sind zu pla
nieren

c) Zufahrten und notwendige Hauptwirtschaftswege 
auf den Bodenflächen sind einzurichten

d) die natürliche Vorflut ist zu gewährleisten.
(2) Die Wiederurbarmachung für landwirtschaftliche 

und forstwirtschaftliche Nutzung umfaßt zusätzlich ins
besondere folgende Maßnahmen:

a) kulturfähiger Boden ist in geeigneter Qualität, die 
eine Mindestfruchtbarkeit für die Folgenutzung 
bereits vom ersten Nutzungsjahr an ermöglicht, 
und in einer für die Folgenutzung notwendigen 
Mächtigkeit als oberste Schicht aufzutragen

b) ist ein ausreichender Auftrag kulturfähigen Bo
dens nicht zu erreichen oder volkswirtschaftlich 
nicht vertretbar, so sind entsprechende bodenver
bessernde oder' ertrags verbessern de Maßnahmen 
durchzuführen.

(3) Die Maßnahmen gemäß Abs. 1 Buchstaben b bis d 
sowie Abs. 2 sind grundsätzlich nur auf solchen Bo
denflächen durchzuführen, die über dem zu erwarten
den Grundwasserspiegel liegen.
Zu §§ 14’ und 15 des Berggesetzes:

§ 24
Der Leiter der Obersten Bergbehörde und der Vor

sitzende des Rates für landwirtschaftliche Produktion 
und Nahrungsgüterwirtschaft der Deutschen Demokra
tischen Republik erlassen im gegenseitigen Einverneh
men Bestimmungen über die Wiedernutzbarmachung 
(Wiederurbarmachung und Rekultivierung) der in Aus
übung des Untersuchungs-, Gewinnungs- oder Spei
cherrechts genutzten Bodenflächen.
Zu § 18 des Berggesetzes:

§ 25
(1) Schäden infolge von Arbeiten, die gemäß § 1 

Abs. 1 nicht dem Berggesetz unterliegen, sind nach 
den Vorschriften des allgemeinen Zivilrechts zu er
setzen.

(2) Zu den im § 18 Abs. 3 des Berggesetzes genann
ten Arbeitsunfällen gehören nicht die nach den Rechts
vorschriften den Arbeitsunfällen gleichgestellten Un
fälle bei gesellschaftlichen Tätigkeiten.
Zu § 19 Abs. 2 des Berggesetzes:

§ 26
(1) Geldersatz ist zu leisten für:
a) Schäden an land- und forstwirtschaftlichen Kul

turen
b) sonstige Schäden, wenn die Wiederherstellung der 

früheren Gebrauchsfähigkeit oder Naturalersatz 
volkswirtschaftlich nicht zu vertreten ist.

(2) Die Ersatzleistungen durch Wiederherstellung der 
früheren Gebrauchsfähigkeit oder durch Naturalersatz 
werden fällig, sobald objektiv die Voraussetzungen zur 
endgültigen Schadenbeseitigung, gegeben sind. Unbe
rührt hiervon bleibt die Verpflichtung zur Vornahme 
notwendiger Teilreparaturen oder vorbeugender Siche
rungsmaßnahmen. Sie sind vom Ersatzberechtigten zu 
dulden.

Zu § 20 Abs. 1 des Berggesetzes:
§ 27

Werden für die unterirdische Speicherung bergmän
nisch hergestellte Hohlräume verwendet, so soll bei der


